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Es freut uns sehr, hiermit die zweite Ausgabe des neu gestalteten 
Kärntner Gemeindeblattes mit interessanten und informativen 

Beiträgen für die Kärntner Gemeinden präsentieren zu können. Es 
darf an dieser Stelle erneut darauf hingewiesen werden, dass das  
Kärntner Gemeideblatt ab sofort auch auf der Homepage der Abteilung 
3 – Gemeinden – abrufbar ist.

www.gemeinden.ktn.gv.at
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RaumordnungsverträgeE-Mail-Anbringen

News

Fristwahrung  
bei E-Mail-Anbringen 

Von Dr. Edmund Primosch
Landesamtsdirektion,

Sekretariat des 
Landesamtsdirektors

Der Verwaltungsgerichtshof hat sich in 
seinem Erkenntnis vom 22. 4. 2009, Zl. 

2008/04/0089, mit der Frage auseinander­
gesetzt, ob eine E-Mail-Sendung an die Be­
hörde, die am letzten Tag der Frist außerhalb 
der Amtsstunden erfolgt, bei ihr rechtzeitig 
eingelangt ist. Der Verwaltungsgerichtshof 
bejaht diese Frage unter der Voraussetzung, 
dass die E-Mail-Sendung von einem  – außer­
halb der Amtsstunden betriebsbereit gehal­
tenen – Server, den die Behörde für die Emp­
fangnahme von an sie gerichteten E-Mail-
Sendungen gewählt hat, empfangen worden 
ist und sich damit im „elektronischen Verfü­
gungsbereich“ der Behörde befindet.  
Im Beschwerdefall wies die Behörde zwei 
Berufungen als verspätet zurück, welche am 
letzten Tag der Berufungsfrist mittels E-Mail 
außerhalb der Amtsstunden bei der Behör­
de erster Instanz eingelangt waren. Laut 
Begründung würden diese Eingaben nach § 
13 Abs. 5 letzter Satz AVG erst mit Wieder­
beginn der Amtsstunden am Folgetag als 
eingelangt gelten und seien daher verspätet; 
zur Fristwahrung hätten die Berufungen am 
letzten Tag der Frist spätestens zum Ende 
der Amtsstunden bei der Behörde einlangen 
müssen.
Allerdings verwarf der Verwaltungsgerichts­
hof diese Argumentation der Berufungsbe­
hörde. Erstmals habe die Verwaltungsver­
fahrensnovelle 2001, BGBl. I Nr. 137/2001, 
vorgesehen, dass die in einer technisch 
möglichen Weise eingebrachten Anbringen, 
die innerhalb einer Frist, aber außerhalb 
der Amtsstunden einlangen, als rechtzei­
tig gelten. Zugleich sei festgelegt worden, 
dass behördliche Entscheidungsfristen – 
anders als nach § 73 AVG – nicht mit dem 
Einlangen, sondern erst mit Wiederbeginn 
der Amtsstunden zu laufen beginnen. Im 
Wesentlichen unverändert normiere auch 
§ 13 Abs. 5 letzter Satz AVG in der Fassung 
des Verwaltungsverfahrens- und Zustell­

rechtsänderungsgesetzes 2007, BGBl. I Nr. 
5/2008, ausschließlich den Beginn von be­
hördlichen Entscheidungsfristen und sei für 
die Frage der Rechtzeitigkeit einer Berufung 
nicht maßgeblich. Die Erwägungen des Ver­
waltungsgerichtshofes folgen hiebei den 
parlamentarischen Materialien (Erl. RV 294 
BlgNR XXIII.GP, 10f.): Langt ein Anbrin­
gen nach dem Ende der Amtsstunden, aber 
noch am letzten Tag einer allfälligen Frist 
bei der Behörde auf einem empfangsbereit 
gehaltenen Empfangsgerät ein, so gelte das 
Anbringen noch am selben Tag (und damit 
als rechtzeitig) eingebracht; langt es hingegen 
erst am nächsten Tag ein, so gelte es erst an 
diesem Tag (und damit nach Fristablauf) als 
eingebracht, weil das Postenlaufprivileg des § 
33 Abs. 3 AVG für derartige Übermittlungs­
formen nicht gilt. Im vorliegenden Beschwer­
defall hätte die Berufungsbehörde, sofern sie 
weiterhin an der Rechtzeitigkeit der Anbrin­
gen zweifelt, im fortgesetzten Verfahren den 
Zeitpunkt zu ermitteln, in dem die E-Mail-
Sendungen (erstmals) von einem empfangs­
bereiten Server der Behörde erster Instanz 
empfangen worden seien.
Da in der Praxis nicht davon ausgegangen 
werden kann, dass Empfangsgeräte außer­
halb der Amtsstunden „vom Netz“ genom­
men werden, erscheint ein obiter dictum des 
Verwaltungsgerichtshofes in organisatori­
scher Hinsicht von Bedeutung: „Eine ande­
re Betrachtungsweise könnte bei Vorliegen 
entsprechender gemäß § 13 Abs. 2 AVG ord­
nungsgemäß kundgemachter organisatori­
scher Beschränkungen geboten sein, wofür 
allerdings vorliegend keine Anhaltspunkte 
bestehen.“ Damit wird die Möglichkeit an­
erkannt, dass abweichend vom tatsächlichen 
Zeitpunkt ein organisatorisch festgelegter 
Zeitpunkt für die Einbringung relevant sein 
kann. Die Möglichkeit einer entsprechenden 
organisatorischen Maßnahme war schon in 
den parlamentarischen Materialien (a. a. O.) 
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RaumordnungsverträgeE-Mail-Anbringen

News

Unter Bedachtnahme auf die in § 22 Abs. 
11 des Kärntner Gemeindeplanungsge­

setzes 1995 (K-GplG 1995) festgelegte Ver­
pflichtung des Bürgermeisters zur Samm­
lung und Bereithaltung von privatwirt­
schaftlichen Vereinbarungen zur Einsicht­
nahme wird ausgeführt:

1. Vertragliche Vereinbarungen  
der Gemeinde mit Grundeigentümern
1.1. Privatwirtschaftliche Maßnahmen der 
Gemeinde zur Erreichung der im örtlichen 
Entwicklungskonzept festgelegten Ziele der 
örtlichen Raumplanung haben ihre Rechts­
grundlage in § 22 K-GplG 1995 und in der 
Richtlinien-Verordnung der Landesregie­
rung, LGBl. Nr. 105/1997, in der einzelne 
Vertragsarten näher ausgeführt werden. Da­
mit werden insbesondere die Mindestinhal­
te von solchen Vereinbarungen festgelegt. Es 
handelt sich hiebei um Rechtsgeschäfte zwi­
schen Gemeinde und Grundeigentümer, die 
eine Willensübereinkunft der Vertragspart­
ner voraussetzen, somit um eine zweiseitige, 
von beiden Vertragsparteien in Geltung ge­
setzte rechtliche Regelung. Der Zweck dieser 
Vereinbarungen liegt in der Erhöhung der 
Effektivität von hoheitlichen Planungsmaß­
nahmen der Gemeinde.

Im Medienarchiv des CNC-Gemeinden (un­
ter: Formulare/Bauen und Wohnen/Raum­
ordnung) stehen auf diese Rechtsgrundlagen 
abgestimmte Mustervereinbarungen zur 
Verfügung.
1.2. Für die nichthoheitlichen Aufgaben 
des eigenen Wirkungsbereiches besteht 
eine grundsätzliche Generalkompetenz des 
Gemeinderates (§ 34 Abs. 2 K-AGO). Der 
Abschluss von Vereinbarungen nach § 22 
K-GplG 1995 stellt einen Akt der nichtho­
heitlichen Verwaltung der Gemeinde, die 
nicht den Angelegenheiten der laufenden 
Verwaltung (vgl. hiezu Sturm, Kärntner All­
gemeine Gemeindeordnung4, Anm. 11 und 
12 zu § 69 K-AGO, S. 235 ff.) zuzuordnen ist, 
dar. Demzufolge ist hiezu ein Gemeinderats­
beschluss erforderlich.
1.3. Schriftliche Ausfertigungen von Ver­
trägen sind vom Bürgermeister und einem 
weiteren Mitglied des Gemeindevorstandes 
zu fertigen und mit dem Gemeindesiegel zu 
versehen. Da dem Vertrag ein Beschluss des 
Gemeinderates zugrunde liegen muss, hat 
die schriftliche Ausfertigung darüber hinaus 
auch die Unterschrift eines Mitgliedes des 
Gemeinderates und einen Vermerk über die 
Beschlussfassung zu enthalten (vgl. § 71 Abs. 
2 K-AGO).

Sammlung und  
Bereithaltung von  
Raumordnungsverträgen 
gemäß § 22 K-GplG 1995 

Zu Zl. 3Ro-ALLG-161/18-2008 

Von Mag. Egon Jusner
Abteilung 3 – Gemeinden

➤

zum Verwaltungsverfahrens- und Zustell­
rechtsänderungsgesetzes 2007 angedeutet 
worden: „Nicht anders als im Fall des Ein­
laufkastens ist allerdings anzunehmen, dass 
die Behörde ihre mangelnde Bereitschaft zur 
Entgegennahme elektronischer Anbringen 
durch entsprechende Erklärungen mit der 
Wirkung zum Ausdruck bringen kann, dass 
elektronische Anbringen auch dann, wenn 
sie an sich bereits in ihren elektronischen 
Verfügungsbereich gelangt sind, erst zu ei­
nem späteren Zeitpunkt (mit Wiederbeginn 

der Amtsstunden) als eingebracht (und ein­
gelangt) gelten.“ Bei Beurteilung der Recht­
zeitigkeit von E-Mail-Sendungen, die an die 
Behörde am letzten Tag einer Frist außerhalb 
der Amtsstunden vorgenommen werden, 
wird in diesem Sinn zu prüfen sein, ob die 
Behörde eine organisatorische Beschrän­
kung des elektronischen Verkehrs gemäß § 
13 Abs. 2 AVG – hier: Verschiebung des Ein­
bringungszeitpunktes auf den Wiederbeginn 
der Amtsstunden – im Internet bekannt ge­
macht hat.                                                               n
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Raumordnungsverträge

News
Kommunales Facility Management

2. Befristung
Vereinbarungen über die Sicherstellung der 
widmungsgemäßen Bebauung von unbebau­
ten Baugrundstücken haben jedenfalls die 
Bebauungsfrist zu enthalten. Innerhalb der 
festgelegten Bebauungsfrist ist die verein­
barte widmungsgemäße Bebauung zu voll­
enden. Art und Umfang der Bebauung sind 
in Abstimmung mit dem Widmungszweck 
vertraglich festzulegen. Von Gesetzes wegen 
ist diese Frist zur Bauvollendung mit fünf 
Jahren limitiert.

3. Erstreckung der Frist
Eine Erstreckung der Bebauungsfrist ist im 
K-GplG 1995 nicht vorgesehen. Man wird 
daher davon auszugehen haben, dass eine 
Fristverlängerung grundsätzlich nicht zuläs­
sig ist.
Lediglich in dem Fall, dass eine Bauvollen­
dung, d. h. eine Fertigstellung der bereits be­
gonnenen Bebauung, ausschließlich aus vom 
Leistungspflichtigen nicht zu vertretenden 
Gründen nicht zeitgerecht erfolgen kann und 
eine Einziehung der Sicherstellung durch die 
Gemeinde eine unbillige Härte darstellen 
würde, erscheint es vertretbar, dass vom Ge­
meinderat einmalig eine angemessene Nach­
frist zur Vollendung der vereinbarten wid­
mungsgemäßen Bebauung (im Ausmaß von 
maximal der Hälfte der ursprünglich verein­
barten Bebauungsfrist) eingeräumt wird.

4. Sicherstellung
Zwingender Bestandteil solcher Vereinba­
rungen ist die Festlegung der Mittel zur Si­
cherstellung der vertraglichen Leistungsver­
pflichtungen (vgl. § 22 Abs. 6 und 8 K-GplG 
1995). Als Sicherungsmittel kommen insbe­
sondere
• �die Bestellung einer Kaution mit  

Besicherung bei Vertragsabschluss
• eine Bankgarantie
• ein hinterlegtes Sparbuch oder
• ein Grundpfandrecht
in Betracht. 

Es ist darauf zu achten, dass die Sicherstellung 
dann Bedeutung erlangt, wenn die vertragli­
che Leistungsfrist abgelaufen ist. Demnach 
ist bei Vertragsabschluss vorzusorgen, dass 
für den Zeitraum nach Ablauf der Leistungs­
frist eine entsprechende Besicherung bzw. 
Liquiditätsgarantie des Leistungspflichtigen 
besteht. Dies gilt sinngemäß für den Fall, 
dass eine Verlängerung der Bebauungsfrist 
eingeräumt werden kann (siehe vorhin).
Bei vereinbarungsgemäßer Leistung wird 
eine geleistete Sicherstellung frei bzw. ist 
diese dem Vertragspartner zu retournieren. 
Im Fall der Nichterfüllung der vertraglichen 
Leistungsverpflichtung ist die Gemeinde 
verpflichtet, die Sicherstellung zu effektuie­
ren und deren Geldwert einzuziehen.

5. �Sammlung der privatwirtschaftlichen 
Vereinbarungen

Der Bürgermeister hat jeweils eine schrift­
liche Ausfertigung der abgeschlossenen 
Vereinbarungen nach § 22 K-GplG 1995 in 
einer gesonderten Anlage den Erläuterun­
gen zum Flächenwidmungsplan anzuschlie­
ßen. In diesen schriftlichen Ausfertigungen 
sind personenbezogene Angaben, die Rück­
schlüsse auf die persönlichen Verhältnisse 
der Vertragspartner der Gemeinde ermögli­
chen, zu anonymisieren. Jedermann, der ein 
berechtigtes Interesse glaubhaft macht, darf 
in diese Ausfertigungen Einsicht nehmen 
(vgl. § 22 Abs. 11 K-GplG 1995).                       n
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Kommunales  
Facility Management

Erste Erfolge durch KFM in Griffen
Von Ing. Daniela Tomintz

Raumordnungsverträge

News
Kommunales Facility Management

Das Kommunale Facility Management 
ist eine ganzheitliche, strategische Ma­

nagementdisziplin, die die Analyse, Doku­
mentation und Optimierung aller kosten­
relevanten Vorgänge rund um ein Gebäude, 
dessen Anlagen und Einrichtungen (Facili­
ties) unter besonderer Berücksichtigung von 
Arbeitsplatz sowie dem Umfeld der Nutzer 
umfasst. Landesrat Dr. Josef Martinz ist es 
als Gemeindereferent ein großes Anliegen, in 
diesem Bereich Akzente zu setzen, zumal der 
Anteil der immobilienbezogenen Aufwen­
dungen bei der öffentlichen Hand im Schnitt 
zwischen 15 % und 20 % der jährlichen Haus­
haltsaufwendungen liegt.
Speziell Belastungen durch Instandhaltung, 
Ver- und Entsorgung von Immobilien, stei­
gende Anforderungen an die Infrastruktur 
sowie sich ändernde Anforderungen an die 
Arbeitsumgebung lassen bei Gemeinden den 
Kostendruck anwachsen und fordern folg­
lich einen entsprechenden marktorientierten 
Umgang mit den eigenen Immobilien. 
Die Marktgemeinde Griffen arbeitet seit Jah­
ren an der Optimierung der zentralörtlichen 

Infrastruktur. Eine Vielzahl an Gebäuden 
und dezentralen Infrastruktureinrichtungen 
verursacht eine verhältnismäßig große Belas­
tung des Gemeindehaushaltes und engt die 
Handlungs- und Investitionsspielräume des 
Haushaltsbudgets in vielen Bereichen ein. 
Sowohl die Betriebs- als auch die Instand­
haltungskosten der teilweise drastisch un­
terausgelasteten Gebäude stellen eine Belas­
tung für das Gemeindebudget dar. Zentraler 
Schwerpunkt der Überlegungen ist daher, 
Infrastruktureinrichtungen, die überdurch­
schnittlich hohe Kosten verursachen, welche 
auf Dauer nicht abgesichert werden können, 
zu hinterfragen und ohne Tabus auch in Fra­
ge zu stellen. 
Im Hinblick auf ein gelebtes und erfolgreiches 
Kommunales Facility Management ist die 
Marktgemeinde Griffen als Mustergemeinde 
hervorzuheben. Anhand von geplanten als 
auch bereits umgesetzten Projekten sollen die 
Möglichkeiten und positiven Auswirkungen 
eines implementierten Kommunalen Facility 
Managements aufgezeigt werden.

➤

Unzählige Zettel mit Grüßen der Schülerinnen und Schüler stiegen am Eröffnungstag  
am 21. 10. 2009 an Ballons in die Lüfte
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Das erfolgreiche Ergebnis der gesetzten Maß­
nahmen präsentiert sich folgendermaßen: 
1.	�Nutzung von Optimierungspotential im 

Schulbereich;
2.	�Implementierung einer örtlichen Me­

diathek durch Zusammenführung der 
Volksschule, Hauptschule und Gemeinde­
bibliothek;

3.	�Belebung der örtlichen Wirtschaft auf-
grund der Verköstigung der Nachmittags-
betreuung durch die örtliche Gastronomie;

4.	�Zusammenlegung des Wirtschafts- und 
Recyclinghofes infolge von gezieltem 
Flächen- und Ressourcenmanagement.

Die Wichtigkeit eines gelebten Flächenma­
nagements zeigen insbesondere die Projekte 
VS Griffen und die Zusammenlegung des 
Wirtschafts- und Recyclinghofes:
Im Zuge der Generalsanierung der VS Grif­
fen wurden durch ein gezieltes Flächenma­
nagement die Raumnutzungen soweit kom­
primiert, dass sowohl der Musikschule als 
auch der Nachmittagsbetreuung (BÜM) ei­
gene Räumlichkeiten, ohne Erweiterung des 
Gebäudebestandes, zur Verfügung stehen. 
Vorausschauend wurde auch auf die räum­
liche Integration der zwei Expositurklassen 
der ehemaligen Volksschulen Pustritz und 

Greutschach Bedacht genommen. Dadurch 
konnte der Bestand der schulischen Nutzflä­
chen um die Hälfte reduziert werden.
Insgesamt ermöglicht die Nutzung von 
Synergien, wie
•	� die zeitversetzte Belegung der Klassenräume, 
•	� die multifunktionale Nutzung des Turn­

saales samt integrierter Bühne durch die 
Volksschule, die Musikschule, die Nach­
mittagsbetreuung und die Sport- und 
Kulturvereine sowie durch die Volkshoch­
schule Griffen, 

einen sehr hohen Auslastungsgrad des 
Volksschulgebäudes.
Aufgrund von gezieltem Flächen- und Res­
sourcenmanagement kommt es nunmehr im 
Sommer 2010 zu einer Zusammenlegung des 
Wirtschafts- und Recyclinghofes der Markt­
gemeinde Griffen, da auch in diesem Bereich 
Freiflächen zur Verfügung stehen.
Der Aufbau eines Zentrallagers für die Be­
reiche Wirtschaftshof, Fuhrpark, Kanal- 
und Wasserwerk sowie des Recyclinghofes 
soll die Fixkosten der Infrastruktur weiter 
senken. Das Gebäude des alten Wirtschafts­
hofes wird anschließend, wie die VS Greut­
schach, veräußert.

Die Volksschule wurde in den Jahren 
2006 und 2009 innen und außen  

generalsaniert und technisch,  
akustisch und thermisch auf den  
letzten Stand gebracht. Mit dem  
Neubau der Musikschule und der 

 Nachmittagsbetreuung im  
bestehenden Volksschulgebäude  

wurden Synergien optimal genutzt.

Kommunales Facility Management

News
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Allein im Schulbereich läßt die Implemen­
tierung eines Facility Managements Einspa­
rungen im Gemeindehaushalt von mehr als 
100.000 Euro jährlich durch
•	� thermische Sanierung; Reduktion des 

Heizölverbrauches um ca. 45 %;
•	� Reduktion des Stromverbrauches durch 

moderne Licht- und Steuerungstechnik;
•	� Einsparungen der Bewirtschaftungskosten 

durch die räumliche Integration der Expo­
situren Pustritz und Greutschach

erwarten. Darüber hinaus wird durch die 
Auflösung der Expositur ein Verkaufserlös 
erzielt.
Die Marktgemeinde Griffen zeigt, dass durch 
ein erhebliches Maß an Verantwortung und 
Engagement eine Optimierung der Service­
leistungen für ihre GemeindebürgerInnen 
bei gleichzeitiger Nutzung von Synergieef­
fekten erreicht werden kann. 
Dies zieht nicht nur eine Verbesserung der 
Haushaltssituation nach sich, sondern auch 
eine Intensivierung der BürgerInnen- und 
KundInnenorientierung sowie einen Ausbau 
einer Leistungs- und Qualitätsorientierung. 
Das Kommunale Facility Management bie­
tet den Gemeinden die Grundlage, für Im­
mobilien hohe Nutzerqualitäten, Flexibilität 

und niedrige Betriebskosten zu schaffen und 
das Leistungsspektrum aller wirtschaftli­
chen, funktionalen sowie infrastrukturellen 
und technischen Arbeiten zusammenfassen 
zu können. Dies zeigt uns das Beispiel der 
Marktgemeinde Griffen. Es ist eine Chance 
für Gemeinden!                                                       n

Kontakt 

Abteilung 3 – Gemeinden
Ing. Daniela Tomintz, MSc
Telefon 050 536-30357
daniela.tomintz@ktn.gv.at

Marktgemeinde Griffen
AL Mario Snobe
Telefon 04233 2247-12; 
mario.snobe@ktn.gde.at

Kommunales Facility Management

News

Ing. Daniela Tomintz
Abteilung 3 – Gemeinden

In der neuen Ortsmusikschule 
wurde ein behindertengerechter 

Zugang neu geschaffen und so 
eine getrennte Gebäudenutzung 

gewährleistet.
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Abgabenverfahrensrecht

News

Wie Sie dem Gemeindeblatt 1/2010, 
Tschuschnig, „Abgabenverfahrens­

recht NEU“, 8 f., entnehmen konnten, erfolgte 
am 1. 1. 2010 durch das Abgabenverwaltungs­
reformgesetz – AbgVRefG, BGBl. I 20/2009, 
eine bundesweite Harmonisierung der Ab­
gabeverfahren. Nunmehr liegt die Regelung 
der Verfahren für die Erhebung von Bun­
des-, Landes- und Gemeindeabgaben in der 
Kompetenz des Bundesgesetzgebers. Kon­
kret bedeutet dies die generelle Anwend­
barkeit der Bundesabgabenordnung – BAO, 
BGBl. 194/1961, für die von den Gemeinden 
erhobenen Abgaben, wobei explizit auf die 
für Gemeindeabgaben geltenden „Sonder­
bestimmungen“ hinzuweisen ist. Gleichzei­
tig ist die Kärntner Landesabgabenordnung 
– K-LAO, LGBl. 128/1991, wenngleich auch 
nicht in allen Bereichen, außer Kraft getre­
ten. Im oben erwähnten Beitrag finden Sie 
nähere Details zur Vereinheitlichung der 
Bundesabgabenordnung und über die Re­
gelung von landesspezifischen Übergangs­
bestimmungen bis zum Inkrafttreten des 
Kärntner Abgabenorganisationsgesetzes – 
K-AOG. Auch der Kärntner Gemeindebund 
informierte nach Rücksprache mit dem Amt 
der Kärntner Landesregierung in seinem 
Rundschreiben vom 7. 12. 2009, Zl. 429/2009/
NK, alle Kärntner Gemeinden über die wei­
tere Vorgehensweise bei Verordnungen, Be­
scheiden und Formularen, welche (noch) auf 
Bestimmungen der K-LAO verweisen, sowie 
über die Anwendbarkeit der Bundesabga­
benordnung (BAO) bei laufenden Verfahren.
Der folgende Beitrag ist nunmehr der zweite 
in der von der Unterabteilung Abgabenwe­
sen initiierten „Reihe zum Abgabenverfah­
rensrecht“. Diese Reihe hat sich drei ambiti­
onierte Ziele gesetzt: 
Einerseits wollen wir Sie umfassend über 
den Ablauf des Abgabenverfahrens nach der 
BAO und den im Herbst inkrafttretenden 
K-AOG informieren. 
Andererseits werden in Verbindung mit den 
einzelnen Beiträgen im Gemeindeblatt zur 

Unterstützung der einzelnen Verfahrens­
schritte passende Muster, online für Sie auf 
unserer Homepage unter der Rubrik CNC-
Gemeinden/Dokumente/Musterbescheide/
BAO, zum Download bereitgestellt.
Letztlich soll die Reihe „Abgabenverfahrens­
recht“ im Gemeindeblatt als auch die Muster 
auf der Homepage der Abteilung 3 laufend 
erscheinen und stetig aktualisiert werden. 
Der Schwerpunkt der Beiträge liegt gleicher­
maßen auf Fehlern im Abgabenverfahren, 
die in Vorstellungsverfahren gehäuft hervor­
kommen, und auf Verfahrensinstrumenten, 
die kaum zur Anwendung gelangen. In An­
betracht dessen startet die Reihe mit den 
Rechtsmitteln im Abgabenverfahren und 
wird in der nächsten Ausgabe mit den Mög­
lichkeiten der Erlassung von vorläufigen und 
endgültigen Abgabenbescheiden fortgesetzt 
werden.
Wir können Sie zwar nicht der Verpflichtung 
entbinden, ihr jeweiliges Abgabenverfahren 
individuell – auf den Anlassfall bezogen – zu 
führen. Die Reihe „Abgabenverfahrensrecht“ 
im Gemeindeblatt iVm den Mustern zum 
Verfahren soll Sie aber kontinuierlich über 
das Abgabenverfahrensrecht von „A“ (den 
Aktenvermerk), über „B“ (die Bescheide), „M“ 
(den Mängelbehebungsauftrag) und „R“ (den 
Rechtsmitteln) bis „Z“ (der Zustellung) am 
Laufenden halten.*                                                 n

Zur Reihe  
Abgabenverfahrensrecht

Von Dr. Maria Krenn

Dr. Maria Krenn
Abteilung 3 – Gemeinden

*) �Nachtrag: Nach Redaktionsschluss wurde das Kärntner Abgabenorganisationsgesetz – K-AOG  
– kundgemacht (LGBl. 42/2010); mehr dazu in der nächsten Ausgabe des Kärntner Gemeindeblattes.
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Rechtsmittel im  
Abgabenverfahren 

Von Stefan Müller

1. Einleitung
Wenngleich die Kärntner Landesabgaben­
ordnung – K-LAO, LGBl. 128/1991, großteils 
außer Kraft getreten ist und es durch das 
Abgabenverwaltungsreformgesetz – Abg­
VRefG, BGBl. I 20/2009, zur Anwendung 
der Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. 
194/1961, für die Einhebung der Gemein­
deabgaben gekommen ist, so ergeben sich 
dennoch keine gravierenden Änderungen im 
Ablauf des Abgabenverfahrens. Die über die 
Jahre hinweg umsichtige Legistik des Lan­
des Kärnten durch die Abteilung 2V – Ver­
fassungsdienst, maßgebliche und sinnvolle 
Änderungen der BAO auch in der K-LAO zu 
normieren, hat sich demnach – auch nach­
träglich betrachtet – bewährt. Dies trifft auch 
auf die im Fokus dieses Beitrages stehenden 
Bestimmungen zu den Rechtsschutzeinrich­
tungen zu; die maßgeblichen Bestimmungen 
der K-LAO korrespondieren mit den seit 1. 
Jänner 2010 geltenden Bestimmungen der 
BAO.

2. Zur Berufung
2.1. Gegen einen erstinstanzlichen Abgaben­
bescheid steht dem Abgabepflichtigen (wie 
vormals nach § 191 K-LAO) das Rechtsmittel 
der Berufung nach § 243 BAO zu; die Frist 
beträgt einen Monat ab Zustellung des Be­
scheides (§ 193 Abs. 1 K-LAO = § 245 Abs. 1 
BAO) und kann auf Antrag auch verlängert 
werden (§ 193 Abs. 3 K-LAO = § 245 Abs. 3 
BAO). Die Berufung hat den Bescheid zu 
bezeichnen, gegen den sie sich richtet, eine 
Erklärung, in welchen Punkten der Bescheid 
angefochten wird und eine Erklärung, wel­
che Änderungen beantragt werden. Wie bis­
her muss die Berufung begründet sein. 
2.2. Zwei wesentliche Unterschiede zwi­
schen K-LAO und BAO gilt es aber künftig 
zu beachten:
2.2.1. Dies betrifft einerseits das Vorgehen 
bei „mängelbehafteten“ Anbringen, wie ei­
ner Berufung, die nicht den inhaltlichen 
Erfordernissen des § 250 Abs. 1 BAO ent­

spricht. Aus den Erläuterungen zur Regie­
rungsvorlage 38 der Beilagen GP XXIV, 7, 
des Abgabenverwaltungsreformgesetzes 
– AbgVRefG, BGBl. I 20/2009, ergibt sich, 
dass es nach neuer Rechtslage keine Unter­
scheidung mehr zwischen formellen und 
materiellen Mängeln vorzunehmen gilt. Die 
Angleichung der Mängelbestimmungen des 
§ 13 Abs. 3 erster Satz des Allgemeinen Ver­
waltungsverfahrensgesetzes – AVG, BGBl. 
51/1991, mit jenen der BAO führte folglich zu 
einer wesentlichen Verfahrenserleichterung, 
weil nicht mehr geprüft werden muss, ob ein 
verbesserungsfähiger formeller Mangel oder 
ein nicht-verbesserungsfähiger materieller 
Mangel vorliegt.
Gemäß § 85 Abs. 2 BAO sind inhaltlich 
mangelhafte Anbringen unter Setzung einer 
Frist zur Verbesserung der Partei mit dem 
Hinweis aufzutragen, dass die Eingabe nach 
fruchtlosem Ablauf der Frist als zurückge­
nommen gilt. Werden demnach die Mängel 
in einer Berufung fristgerecht behoben, so 
gilt sie als ursprünglich richtig eingebracht. 
2.2.2. Andererseits können Berufungen nun­
mehr in jeder technisch möglichen Weise bei 
der Gemeinde eingebracht werden. Die Ein­
bringung mit E-Mail ist jedoch nur insoweit 
zulässig, als für den elektronischen Verkehr 
zwischen der Gemeinde und den Parteien 
nicht besondere Übermittlungsformen vor­
gesehen bzw. etwaige technische Vorausset­
zungen oder organisatorische Beschränkun­
gen des elektronischen Verkehrs im Internet 
bekannt gemacht sind (§ 86b BAO). Zweck­
mäßigerweise sollten die von der Gemeinde 
vorgesehenen besonderen Übermittlungs­
formen, technischen Voraussetzungen oder 
organisatorischen Beschränkungen des elek­
tronischen Verkehrs nach § 86b BAO jenen 
entsprechen, die für den elektronischen Ver­
kehr zwischen der Gemeinde und den Par­
teien nach § 13 Abs. 2 AVG vorgesehen sind. 
Allfällige technische Voraussetzungen oder 
organisatorische Beschränkungen des elek­
tronischen Verkehrs zwischen der Behörde 

➤
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und den Parteien sind im Internet bekannt 
zu machen. Näheres kann dem Rundschrei­
ben des Kärntner Gemeindebundes vom  
7. 12. 2009, Zl. 429/2009/NK, entnommen 
werden.
Die Möglichkeit, eine Berufung mit E-Mail 
einzubringen, war bislang nicht möglich, weil 
die K-LAO ausschließlich von der Schrift­
lichkeit der Erhebung eines Rechtsmittels 
ausging; nach der bisherigen Rechtsprechung 
des Verwaltungsgerichtshofes zu § 85 BAO = 
§ 64 K-LAO, waren mittels E-Mail erfolgen­
de Eingaben im Abgabeverfahren unzulässig 
und stellten auch kein verbesserungsfähiges 
Formgebrechen dar (VwGH 25. Jänner 2006, 
2005/14/0126). 
2.3. Unverändert zur bisherigen Rechtslage 
wird mit der Einbringung der Berufung die 
Wirksamkeit des angefochtenen Beschei­
des nicht aufgehoben und insbesondere die 
Einhebung und zwangsweise Eintreibung 
der Abgaben nicht aufgehalten (§ 254 BAO 
= § 200 K-LAO). Die Abgabenbehörde erster 
Instanz hat die Abgabe bei Nichtentrichtung 
einzumahnen und gegebenenfalls einen 
Rückstandsausweis auszustellen, der Exeku­
tionstitel im finanzbehördlichen und gericht­
lichen Vollstreckungsverfahren ist (§ 1 Z 13 
Exekutionsordnung – EO, RGBl. 79/1896).
Die Einhebung des in Streit stehenden Be­
trages kann aber auf Antrag gemäß § 212a 
BAO (= § 161 K-LAO) bis zur Erledigung der 
Berufung ausgesetzt werden. Die Rechtsfolge 
einer Aussetzung ist ein Zahlungsaufschub. 
Wird vom Abgabepflichtigen ein entspre­
chender Antrag gestellt, hat die Abgabenbe­
hörde hierüber mittels Aussetzungsbeschei­
des abzusprechen. Die Aussetzung ist nicht 
zu bewilligen, wenn die Berufung „wenig“ 
Erfolg versprechend erscheint, sie sich gegen 
Punkte richtet, in denen der Bescheid nicht 
vom Anbringen des Abgabepflichtigen ab­
weicht und die Einbringlichkeit der Abgabe 
gefährdet ist.

3. Die Berufungsvorentscheidung
3.1. Wie bisher kann die Abgabenbehör­
de erster Instanz über die Berufung selbst 
mittels sog. Berufungsvorentscheidung ab­
sprechen. Wie bei der Berufung kann dann 
binnen einer Frist von einem Monat ab Zu­
stellung der Berufungsvorentscheidung der 
Antrag auf Entscheidung über die Berufung 
durch die Abgabenbehörde zweiter Instanz 
(Gemeindevorstand der Gemeinde) gestellt 
werden (§ 276 Abs. 2 BAO iVm § 50 Abs. 2 K-
LAO, da bis zum Inkrafttreten des Kärntner 
Abgabenorganisationsgesetzes – K-AOG die 
Zuständigkeitsbestimmungen der K-LAO 
weiter gelten). Zur Einbringung eines solchen 
Antrages ist der Berufungswerber und ferner 
jeder befugt, demgegenüber die Berufungs­
vorentscheidung wirkt. Weitere Erfordernis­
se für den Antrag werden von der BAO nicht 
gestellt; gleichlautend bislang § 208 K-LAO.
Hinsichtlich der Art der Einbringung 
(schriftlich, mittels E-Mail) gelten auch für 
den sog. Vorlageantrag die obigen Ausfüh­
rungen (siehe Punkt 2.2.2).
3.2. Zwei wesentliche Unterschiede der Be­
rufungsvorentscheidung zwischen dem 
AVG und der BAO sollen an dieser Stelle 
kurz beleuchtet werden:
3.2.1. Einerseits tritt die Berufungsvorent­
scheidung gem. § 276 Abs. 3 BAO erst mit 
Erlassung der Berufungsentscheidung außer 
Kraft. Im AVG (§ 64a Abs. 3 AVG) tritt sie be­
reits mit Stellung des Vorlageantrages außer 
Kraft. Bis zur Erlassung der Berufungsent­
scheidung ist demnach die Berufungsvorent­
scheidung zu vollziehen. 
3.2.2. Andererseits darf gemäß den Bestim­
mungen der BAO aus Gründen der Verfah­
rensbeschleunigung eine zweite Berufungs­
vorentscheidung – außer wenn sie dem 
Berufungsbegehren vollinhaltlich Rechnung 
trägt – erlassen werden, wenn alle Partei­
en, die einen Vorlageantrag gestellt haben, 
zustimmen und die Antragsfrist für alle 
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Antragsberechtigten abgelaufen ist. Diese 
Zustimmung ist schriftlich oder zur Nieder­
schrift zu erklären. Das AVG hingegen sieht 
die Möglichkeit einer zweiten Berufungsvor­
entscheidung nicht vor.

4. Die Vorstellung
4.1. Unberührt vom Außerkrafttreten der 
K-LAO und Inkrafttreten der BAO ist das 
außerordentliche Rechtsmittel der Vorstel­
lung gemäß § 95 der Kärntner Allgemeinen 
Gemeindeordnung – K-AGO, LGBl. 66/1998, 
gegen den letztinstanzlichen Gemeindevor­
standsbescheid geblieben.
Die Vorstellung muss innerhalb von zwei 
Wochen nach Zustellung des Bescheides 
schriftlich oder telegraphisch bei der Ge­
meinde eingebracht werden. Entgegen den 
in der BAO vorgesehenen weitreichenden 
Möglichkeiten, eine Berufung oder den Vor­
lageantrag einzubringen, ist die Einbringung 
der Vorstellung in einer anderen techni­
schen Form als schriftlich oder telegraphisch  
(z. B. durch E-Mail) nach der K-AGO nicht  
zulässig.
Die Vorstellung hat den Bescheid zu bezeich­
nen, gegen den sie sich richtet, und einen be­
gründeten Antrag zu enthalten. Der Bürger­
meister ist verpflichtet, die Vorstellung unter 
Anschluss des Aktes mit einer Gegenäuße­
rung ohne unnötigen Aufschub der Lan­
desregierung vorzulegen (ausführlich hiezu: 
Sturm, Kärntner Allgemeine Gemeindeord­
nung5, 339 ff.).
4.2. Anders als die Berufung haben rechtzei­
tig eingebrachte Vorstellungen aufschieben­
de Wirkung. Die Landesregierung kann die 
aufschiebende Wirkung ausschließen, wenn 
die vorzeitige Vollstreckung im Interesse 
einer Partei oder des öffentlichen Wohles 
wegen Gefahr im Verzug dringend geboten 
ist (§ 95 Abs. 3 K-AGO). Mit Erlassung des 
Vorstellungsbescheides endet diese. In Kärn­
ten hat auch die Vorstellung nach dem Vil­
lacher Stadtrecht – K-VStR, LGBl. 69/1998, 

aufschiebende Wirkung (§ 95 Abs. 3). Die 
Vorstellung nach § 92 Abs. 3 des Stadtrechtes 
der Landeshauptstadt Klagenfurt – K-KStR, 
LGBl. 70/1998, hat hingegen keine aufschie­
bende Wirkung. Ein Umstand, der in Anbe­
tracht der (gegenteiligen) Regelungen nach 
der K-AGO und dem K-VStR verfassungs­
rechtlich bedenklich erscheint (so Potacs, in 
Rebhahn [Hrsg.], Kärntner Gemeinderecht, 
129 [141], FN 69).

5. �Die Beschwerde an die  
Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts

5.1. Ebenfalls unberührt vom neuen Ab­
gabenverfahrensregime nach der BAO ist 
das außerordentliche Rechtsmittel der Be­
schwerde an die Gerichtshöfe des öffent­
lichen Rechts (Verwaltungsgerichtshof/ 
Verfassungsgerichtshof) gegen den Vorstel­
lungsbescheid der Landesregierung. Sie steht 
dem Abgabepflichtigen und der bescheider­
lassenden Gemeinde binnen sechs Wochen 
ab Zustellung des Vorstellungsbescheides zu 
und ist schriftlich einzubringen. Eine solche 
Beschwerde muss von einem Rechtsanwalt 
unterschrieben sein; in Abgabenangelegen­
heiten kann die Beschwerde an den Verwal­
tungsgerichtshof auch mit der Unterschrift 
eines Wirtschaftstreuhänders versehen wer­
den (§ 24 Abs. 2 VwGG). 
5.2. Die Beschwerde an die Gerichtshöfe des 
öffentlichen Rechts hat grundsätzlich keine 
aufschiebende Wirkung (§ 85 Verfassungs­
gerichtshofgesetz – VfGG, BGBl. 85/1953; § 
30 Verwaltungsgerichtshofgesetz – VwGG, 
BGBl. 10/1985). Lediglich unter bestimmten 
Voraussetzungen besteht die Möglichkeit, 
einer Beschwerde auf Antrag des Beschwer­
deführers aufschiebende Wirkung zuzuer­
kennen (ausführlich hiezu: Krenn, Zur auf­
schiebenden Wirkung von kommunalen 
Abgabenbescheiden vor dem Verfassungsge­
richtshof, in FS Ruppe, Steuerrecht, Verfas­
sungsrecht, Europarecht, 2007, 327).
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5. Schlussbemerkungen
5.1. Allen dargestellten Rechtsmitteln ge­
meinsam ist, dass sie im Abgabenverfahren 
erhoben werden und dementsprechend von 
Verwaltungsabgaben und Eingabegebühren 
befreit sind (§ 1 Abs. 4 lit. a Kärntner Landes- 
und Gemeindeverwaltungsabgabengesetz – 
K-LVAG, LGBl. 62/1970, iVm Tarifpost 6 
Abs. 5 Z 4 Gebührengesetz, BGBl. 267/1957). 
Einzig die Beschwerde an die Gerichtshöfe 
des öffentlichen Rechts unterliegt einer Ge­
bühr von 220 Euro. 
5.2. Wesentliche Unterschiede liegen in den 
Fristen, denn sowohl für die Berufung als 
auch für den Vorlageantrag steht dem Ab­
gabenpflichtigen ein Monat zur Verfügung, 
während die Vorstellung binnen zwei Wo­
chen zu erheben ist. Am längsten Zeit – näm­
lich 6 Wochen – hat man für die Beschwerde 
an die Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts.
Anders als die Berufung und der Vorlagean­
trag kann die Vorstellung überdies nicht mit­
tels E-Mail, sondern ausschließlich schrift­
lich oder telegraphisch bei der Gemeinde 
eingebracht werden. Die Beschwerde an die 
Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts kann 
nur schriftlich erhoben werden.
Letztlich kommt lediglich der Vorstellung 
aufschiebende Wirkung zu, während die 
Berufung, der Vorlageantrag und die Be­
schwerde an die Gerichtshöfe des öffent­
lichen Rechts – abgesehen von den oben 
dargestellten Ausnahmen – die Vollstre­
ckung nicht hemmen.
5.3. Enthält der Bescheid keine Rechtsmit­
telbelehrung, keine Angabe über die Rechts­
mittelfrist oder erklärt er zu Unrecht ein 
Rechtsmittel für unzulässig, so gilt § 93 Abs. 
4 BAO: Die Rechtsmittelfrist wird nicht in 
Lauf gesetzt. Ist im Bescheid eine kürzere 
oder längere als die gesetzliche Frist ange­
geben, so gilt das innerhalb der gesetzlichen 
oder der angegebenen längeren Frist einge­
brachte Rechtsmittel als rechtzeitig erhoben. 
Enthält der Bescheid keine oder eine unrich­

tige Angabe über die Abgabenbehörde, bei 
welcher das Rechtsmittel einzubringen ist, so 
gilt das Rechtsmittel als richtig eingebracht, 
wenn es bei der Bescheidbehörde, die den 
Bescheid ausgefertigt hat, oder bei der durch 
das Gesetz bezeichneten Behörde gemäß § 
249 BAO eingebracht wird (§ 93 Abs. 5 und 
6 BAO). 
5.4. Die zu den Rechtsmitteln (Berufung, 
Vorlageantrag, Vorstellung) erforderlichen 
Rechtsmittelbelehrungen für den erstin­
stanzlichen Abgabenbescheid, die Beru­
fungsvorentscheidung und die Berufungs­
entscheidung finden Sie online im CNC  
zum Download bereitgestellt: Gemeinden/
Dokumente/Musterbescheide/BAO. 
Diese „Muster-Rechtsmittelbelehrungen“ 
wurden – lediglich zu Ihrer Information – 
mit Fußnoten versehen, welche nicht in den 
Bescheid Eingang finden sollen. Überdies ist 
die Adaption der „Muster-Rechtsmittelbeleh­
rungen“ im Hinblick auf eventuelle techni­
sche Voraussetzungen oder organisatorische 
Beschränkungen des elektronischen Ver­
kehrs (siehe oben Pkt. 2.2.2.) unabdingbar.* 
                                                                                     n

Stefan Müller
Student des  
Studienganges  
„Public Management”  
an der FH Kärnten

*) �Nachtrag: Nach Redaktionsschluss wurde das Kärntner Abgabenorganisationsgesetz – K-AOG  
– kundgemacht (LGBl. 42/2010); mehr dazu in der nächsten Ausgabe des Kärntner Gemeindeblattes.
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E-Government, die elektronische Verwal­
tung, hat in den Kärntner Gemeinden be­

reits starke Impulse gesetzt. So haben ca. 100 
Kärntner Gemeinden für die Teilnahme am 
Projekt „E-Government E-Formulare“ das E-
Government-Gütesiegel der Republik Öster­
reich verliehen bekommen. Es ist jedoch bei 
weitem noch nicht das ganze Einsparungs­
potenzial, das mit gezieltem E-Government-
Einsatz zu erwirken wäre, genutzt. 

•	�Wie kann der Gemeindehaushalt durch 
E-Government entlastet werden?

•	�Wie kann die Qualität der Gemeinde­
leistungen durch E-Government gesteigert 
werden?

•	�Wie kann E-Government zur Erhöhung 
der Standortattraktivität einer Gemeinde 
genutzt werden?

•	�Wem und was nützt E-Government?

Zur Beantwortung dieser Fragen wird im 
Herbst 2010 von der Abt. 3 – Gemeinden 
gemeinsam mit der Kärntner Verwaltungs­
akademie, dem Gemeindeinformatikzent­
rum Kärnten, GIZ-K GmbH, und der Fach­
hochschule Kärnten, Studiengang Public 
Management, ein halbtägiges E-Govern-
ment-Seminar für BürgermeisterInnen und 
GemeindemandatarInnen in den Bezirken 
angeboten. 
E-Government wird heute als Synonym für 
den modernen Staat, für Qualität, Vertrauen, 
Innovation und Service gesehen. Die Bürge­
rInnen der Gemeinden und die Unterneh­
men, also die „KundInnen“ der Gemeinden, 
erwarten die Möglichkeiten, ihre Amtswege 
elektronisch abwickeln zu können. Daher 
ist die Umstellung der Gemeindeämter auf 
moderne E-Government-Services ein Gebot 
der Stunde. Seien es moderne Bürgerservice- 
Büros im Sinne eines „One-Stop-Shop“, seien 
es elektronische Anfragen und Anträge, ist 
es die elektronische Abwicklung von Amts­
wegen, um einige Beispiele von vielen anzu­
führen. Diese Einrichtungen und Möglich­

keiten umzusetzen ist die Herausforderung 
der nächsten Zukunft. Die Sicherheit, der 
Datenschutz und die KundInnenorientie-
rung haben dabei höchste Priorität. 
Die bei der Einführung von E-Government 
entstehenden Kosten müssen gemeinsam ge­
tragen werden, Kooperationsmodelle können 
dabei eine große Unterstützung bieten. Die 
Planung und Bewertung von E-Government-
Vorhaben vor der Umsetzung ist ein wesent­
licher Faktor und erfordert ein hohes Maß 
an Kompetenz. Daher bieten wir umfassen­
de Information und Kommunikation im Be­
reich E-Government an, somit können kos­
tenintensive Doppelgleisigkeiten vermieden 
und finanzielle Vorteile für die Kärntner Ge­
meinden erwirkt werden. Wesentlich wird 
es auch sein, dass die BürgermeisterInnen 
und GemeindemandatarInnen zu den Ent­
wicklungen im E-Government stehen und 
informiert sind. Das E-Government-Seminar 
in den Bezirken ist ein erster und wichtiger 
Schritt in diese Richtung. Die Ausschreibung 
wird demnächst über die Kärntner Verwal­
tungsakademie erfolgen!                                        n

E-Government in  
Kärntner Gemeinden

Von Dipl.-Ing. Elisabeth Janeschitz

Dipl.-Ing.  
Elisabeth Janeschitz
Abteilung 3 – Gemeinden
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Gesetz vom 26. November 
2009, mit dem die Kärntner 
Landesverfassung, das  
Landes-Gleichbehandlungs-
gesetz, das Kärntner Anti-
diskriminierungsgesetz  
und das Gesetz über die 
Patientenanwaltschaft und 
die Pflegeanwaltschaft  
geändert werden,  
LGBl. Nr. 68/2009
Durch die gegenständliche Novelle erfolgten 
folgende Änderungen:  
•	�Landesgesetzliche und landesverfassungs­

gesetzliche Begleitmaßnahmen zur Um­
wandlung der landesverfassungsgesetzli­
chen Weisungsfreistellung der Mitglieder 
der Gleichbehandlungskommission, der 
Frauen- und Gleichbehandlungsbeauftrag­
ten, der Gleichbehandlungsbeauftragten, 
der Kontaktfrauen, des Leiters der Antidis­
kriminierungsstelle sowie des Patienten­
anwalts und des Pflegeanwalts in eine ein­
fachgesetzliche Weisungsfreistellung und 
Einräumung von Aufsichtsrechten der Lan­
desregierung gegenüber diesen Organen.

•	�Ausdehnung des Aufgabenbereichs der 
Gleichbehandlungskommission auf die im 
Kärntner Antidiskriminierungsgesetz vor­
gesehenen Tatbestände durch das Kärntner 
Antidiskriminierungsgesetz, soweit es sich 
um die Erstellung von Gutachten in Zusam­
menhang mit Diskriminierungen im Rah­
men von Dienst- oder Ausbildungsverhält­
nissen zum Land oder zu einer Gemeinde 
handelt.

•	�Änderung der Organisationsstruktur der 
Gleichbehandlungskommission dahinge­
hend, dass diese hinkünftig in drei Sena­
ten zusammentreten soll. Senat I soll die 
bisherigen Agenden der Gleichbehand­
lungskommission nach dem Kärntner Lan­
des-Gleichbehandlungsgesetz überneh­
men (Gleichbehandlung auf Grund des Ge­
schlechts, Frauenförderungsgebot), Senat 
II soll für die Gutachtenerstellung betref­
fend Verletzungen des Diskriminierungs­

verbotes nach dem Kärntner Antidiskrimi­
nierungsgesetz (Gleichbehandlung in Be­
zug auf die ethnische Zugehörigkeit, die 
Religion oder Weltanschauung, eine Be­
hinderung, des Alters oder der sexuellen 
Ausrichtung) und Senat III für die Erstel­
lung von Gutachten betreffend die Gleich­
behandlung von Landeslehrern nach Maß­
gabe des § 40 Bundes-Gleichbehand­
lungsgesetz zuständig werden.

•	�Veröffentlichung von Gutachten der 
Gleichbehandlungskommission in anony­
misierter Form auf der Homepage des Lan­
des (bisher in der Kärntner Landeszeitung).

•	�Ausdehnung der Antragsfrist an die Gleich­
behandlungskommission (Senat I) zur Er­
stellung von Gutachten in Fällen der (sexu­
ellen) Diskriminierung. 

•	�Bestellung von Gleichbehandlungsbeauf­
tragten für Landeslehrer. 

•	�Anpassung der Definition der Belästigung 
an die Anforderungen des Gemeinschafts­
rechts.

•	�Anhebung des Mindestschadenersatzes 
bei Belästigung von 400 auf 720 Euro im 
Kärntner Antidiskriminierungsgesetz.

•	�Einräumung eines Wahlrechts bei diskrimi­
nierender Beendigung zwischen Anfech­
tung und Schadenersatz.

•	�Verbesserung des Schutzes bei Mehrfach­
diskriminierungen. 

•	�Klarstellung, dass der Diskriminierungs­
schutz bei Beendigung des Dienstverhält­
nisses auch bei Nichtverlängerung eines 
befristeten Dienstverhältnisses bzw. Been­
digung in der Probezeit gilt.

•	�Präzisierung des Aufgabenbereichs der An­
tidiskriminierungsstelle.

•	�Entfall der ausdrücklichen Zuordnung 
der Antidiskriminierungsstelle zu der für 
das Zivilrecht zuständigen Abteilung des 
Amtes der Kärntner Landesregierung.      ■

Gesetz vom 18. Dezember 
2009, mit dem das Kärntner 
Berg- und Schiführergesetz 
geändert wird,  
LGBl. Nr. 12/2010 
Durch die Novelle des Kärntner Berg- und 
Schiführergesetzes wird nunmehr die ent­
geltliche Führung auf Bergwanderungen 
Bergwanderführern vorbehalten, die eine 
im Gesetz und in einer auf dem Gesetz ba­
sierenden Verordnung geregelte Ausbildung 
aufweisen. Als Bergwanderung gilt dabei 
das Begehen von Wegen und Steigen, die 
bei einem durchschnittlich bergerfahrenen 
Wanderer keine Zuhilfenahme von Siche­
rungseinrichtungen oder sonstigen alpin­
technischen Hilfsmitteln wie insbesonde­
re Steigeisen erfordern. Bergwanderführer 
sollen einen ähnlichen, jedoch geringeren 
Ausbildungsgrad als Berg- und Schiführer 
aufweisen. Für Personen, die bereits vor In­
krafttreten des Gesetzes als Bergwanderfüh­
rer tätig waren, sehen die Übergangsbestim­
mungen eine Anerkennung dieser Praxis vor. 
Der Begriff der Entgeltlichkeit von Führun­
gen, welcher für den Anwendungsbereich 
dieses Gesetzes maßgeblich ist, wird durch 
diese Novelle überarbeitet. Weiters wird die 
Möglichkeit, im Kärntner Berg- und Schifüh­
rergesetz geregelte Ausbildungen anzubie­
ten, nicht mehr bestimmten Einrichtungen 
vorbehalten, ebenso können Fortbildungen 
bei verschiedenen Institutionen absolviert 
werden. Ergänzend wird eine Verordnungs­
ermächtigung aufgenommen, durch welche 
die Mindestversicherungssummen für die 
durch Berg- und Schiführer und Schluchten­
führer wie auch für Bergwanderführer ver­
pflichtend abzuschließenden Haftpflichtver­
sicherung quantifiziert werden sollen (Ver­
ordnung LGBl. Nr. 24/2010). Mehrere Neue­
rungen dieses Gesetzes resultieren auch aus 
der erforderlichen Umsetzung der Dienst­
leistungsrichtlinie, wie etwa der Entfall der 
Einschränkungen für ausländische Berg- 
und Schiführer oder die Neuregelung der 
Bestimmungen betreffend die Anerkennung 
von Ausbildungen.                                          ■

Verordnung der Kärntner 
Landesregierung vom  
23. Februar 2010, Zl.  
11-KTZG-1/5-2010, über  
die Verpflichtung der  
Gemeinden im Bereich  
der Tierzucht (Kärntner  
Tierzuchtförderungsver
ordnung 2009 – KTZF-V), 
LGBl. Nr. 13/2010  ■

Gesetz vom 26. November 
2009, mit dem das Kärntner 
Objektivierungsgesetz  
geändert wird, 
LGBl. Nr. 14/2010  ■

Gesetz vom 18. Dezember 
2009, mit dem das Kärntner 
Wohnbauförderungsgesetz 
1997 geändert wird, 
LGBl. Nr. 15/2010
Mit der gegenständlichen Novelle wur­
de die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG 
zwischen dem Bund und den Ländern über 
Maßnahmen im Gebäudesektor zum Zweck 
der Reduktion des Ausstoßes an Treibh­
ausgasen, LGBl. Nr. 50/2009, umgesetzt. 
Die Art. 15a B-VG-Vereinbarung verfolgt 
folgende Zielsetzungen:
•	�Steigerung der Sanierungsrate im Wohnbau
•	�Passivhausstandard im Wohnungsneubau
•	�Zurückdrängen der Nutzung fossiler Brenn­

stoffe für Warmwasser und Heizung
•	�Reduzierung von Treibhausgasemissionen 

durch Verbesserung der Gebäudeeffizienz 
(Wärmedämmung) und der Effizienz von 
Heizungs- und anderen Haustechnikanla­
gen sowie durch Einsatz erneuerbarer Ener­
gieträger für Heizung und Warmwasser

Ein weiterer Schwerpunkt des Gesetzes 
ist es, eine zukunftsweisende barrierefreie 
Architektur zu ermöglichen. Aufgrund der 
demografischen Veränderung der Bevölke­
rungsstruktur, der Anteil der älteren Perso­
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nen in der Gesellschaft steigt, soll es älteren 
Menschen ermöglicht werden, möglichst 
lange innerhalb der eigenen barrierefreien 
Wohnung zu bleiben. Diese Zielsetzung wird 
sowohl durch Förderanreize beim Eigenheim 
als auch durch Mindestanforderungen im 
mehrgeschossigen Wohnbau sowie durch 
Umsetzung des Konzepts „betreubares Woh­
nen“ verwirklicht. Zusätzliche Förderanreize 
werden beim Bau und der Sanierung in his­
torischen Siedlungszentren geschaffen, um 
Wohnen und Arbeiten in Ortszentren wieder 
lebenswert zu gestalten.
Energieausweis und Energieberatung bilden 
generelle Förderungsvoraussetzungen.
In legistischer Hinsicht wird dazu überge­
gangen, die Landesregierung zu ermächti­
gen, die Details der Förderung in Richtlini­
en auszuformulieren. Damit soll eine Über­
frachtung des Gesetzes mit technischen De­
tails hintangehalten und die Transparenz der 
Materie für den Leser erhöht werden. Darü­
ber hinaus kann mit Richtlinien flexibler auf 
Änderungserfordernisse reagiert werden. 
Vor Erlassung der Richtlinien wird der Wohn­
bauförderungsbeirat damit befasst.
Daneben wird Erfordernissen aus der Förder­
praxis Rechnung getragen (z. B. Änderungen 
hinsichtlich der Einstellung von Annuitäten­
zuschüssen und der Kündigung von Förder­
darlehen) und Verfahrensbestimmungen 
effizienter gestaltet (z. B. digitale Übermitt­
lung von Energieausweisen und Evaluierung 
der für die Einreichung von Förderanträgen 
notwendigen Unterlagen).                                  ■

Verordnung der Kärnt-
ner Landesregierung vom 
9. März 2010, Zl. 11-KTZG-
1/11-2009, mit der die 
Kärntner Tierzuchtverord-
nung (Kärntner Tierzucht-
verordnung – K-TZVO 2009) 
erlassen wird, 
LGBl. Nr. 16/2010  ■

Verordnung der Landes
regierung vom 12. April 
2010, Zahl 1 -LAD-ALLG- 
29/1-2010, mit der die  
Referatseinteilung  
geändert wird, 
LGBl. Nr. 17/2010  ■

Verordnung des Landes
hauptmannes vom  
18. März 2010, Zahl 15 
Sch-51/42/2010, mit der ein 
Teil des Wörthersees für die 
Durchführung einer Ruder-
regatta vorbehalten wird, 
LGBl. Nr. 18/2010  ■

Gesetz vom 4. Februar 2010, 
mit dem das Kärntner  
Buschenschankgesetz  
geändert wird, 
LGBl. Nr. 19/2010  
Dieses Gesetz regelt die Einbeziehung des 
Ausschankes von selbsterzeugtem Wein und 
Traubenmost in das Buschenschankrecht 
und schafft damit für Besitzer von Weingär­
ten die Möglichkeit, sogenannte „Weinbu­
schenschanken“ zu betreiben. 
Überdies normiert das Gesetz
•	�eingeschränkte Zukaufsmöglichkeiten von 

Trauben, Äpfeln oder Birnen,
•	�die Verkürzung der Sperrfrist auf zehn Tage,
•	�die Ausnahme von der gesetzlichen Sperr­

frist bei Krankheit, unvorhergesehenen, 
schwerwiegenden und den landwirt­
schaftlichen Betrieb schädigenden Ereig­
nissen sowie bei Elementarereignissen, 
und

•	�die Erweiterung der Möglichkeit, bei der 
Ausübung des Buschenschankrechtes Ar­
beitskräfte zu verwenden, auf Schüler 
von landwirtschaftlichen Fachschulen und 
landwirtschaftlichen berufsbildenden hö­
heren Schulen, die ihre im Lehrplan vorge­
sehenen Pflichtpraktika absolvieren.       ■

Verordnung des Landes
hauptmannes vom 
29. März 2010, Zl. 15 
Sch-360/5/2010, mit der 
ein Teil des Wörthersees 
für die Durchführung des 
Schwimmbewerbes im 
Rahmen der Veranstaltung 
„Kärnten Ironman Austria“ 
vorbehalten wird, 
LGBl. Nr. 20/2010  ■

Kundmachung der Landes-
regierung vom 20. April 
2010, Zl. -2V-LG-1039/12-
2010, über die Feststellung 
des Verfassungsgerichtsho-
fes, dass die Verordnung des 
Gemeinderates der Gemein-
de Steindorf am Ossiacher 
See, mit welcher eine Ab-
gabe von Zweitwohnsitzen 
ausgeschrieben wird, teil-
weise gesetzwidrig war, 
LGBl. Nr. 21/2010  ■

Verordnung der Landesre-
gierung vom 20. April 2010, 
Zl. -11-WWLG-1/3-2010, 
mit der Regelungen zur 
Durchführung des Kärntner 
Wald- und Weidenutzungs-
rechte-Landesgesetz –  
K-WWLG erlassen werden, 
LGBl. Nr. 22/2010  ■

Verordnung der Landes
regierung vom 20. April 
2010, Zl. 6-ET4-19/3- 
2010, mit der nähere  
Bestimmungen über die 
äußere Form des Berg
wanderführerabzeichens  
erlassen werden, 
LGBl. Nr. 23/2010  ■

Verordnung der Landesre-
gierung vom 20. April 2010, 
Zl. ET4-20/2-2010, mit 
der die Mindestversiche-
rungssummen für die von 
den Berg- und Schiführern, 
Schluchtenführern  
und Bergwanderführern  
abzuschließenden Haft-
pflichtversicherungen  
festgelegt werden, 
LGBl. Nr. 24/2010  ■

Kundmachung des  
Landeshauptmannes vom 
21. April 2010, Zl. -2V-LA-
3/1-2010, betreffend die 
Berichtigung von Druckfeh-
lern im Landesgesetzblatt 
für Kärnten, 
LGBl. Nr. 25/2010  ■

Verordnung der Kärntner 
Landesregierung vom 4. 
Mai 2010, Zl. 3-KL 38-85/2-
2010, mit der der Name der 
Marktgemeinde Schiefling 
am See geändert wird, 
LGBl. Nr. 26/2010  ■

Verordnung der Landesre-
gierung vom 4. Mai 2010,  
Zl. 14-Ges-53/2/2010, mit 
der die Verordnung der  
Landesregierung, mit der 
die Behandlungsgebühren 
an den öffentlichen Kran-
kenanstalten Kärntens und 
die Arztgebühren an den 
Kärntner Landeskranken
anstalten festgesetzt  
werden, geändert wird, 
LGBl. Nr. 27/2010  ■



Ausbildungslehrgang für Bausachbearbeiter/innen und Bauamtsleiter/innen
Diverse ReferentInnen

Start: 16. September

Aufgaben der Kontrollausschüsse der Gemeinden
Mag. Erich Kofler

17. September

K-AGO
Dr. Franz Sturm
DDr. Markus Matschek

23. September

Vergaberecht
Mag. Stefan Primosch

27. September

Haushaltsrecht, Rechnungswesen und Rechnungslegungsvorschriften
Dr. Iris Saliterer

30. September

Abtei lung 3
G e m e in d e n
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